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für Stadt

Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der

cC r C O u r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
W und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr Schadeberg.

V 28. Halle, Donnerstag den 3. Februar 1848.
Hierzu eine Beilage.
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Verhandlungen
ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin

am 26. Januar 1848.
Die Berathung erſtreckte ſich auf den ſechsten Titel,

der im Entwurfe uüberſchrieben iſt: Von den Gruünden,
welche die Strafbarkeit ausſchließen oder mindern wofuür
die Abtheilung zu ſetzen empfahl: „Von den Gruünden, wel
che die Strafe ausſchließen oder die Strafbarkeit mindern“.

50. „Eine an ſich ſtrafbare Handlung kann denje-
nigen Perſonen nicht zugerechnet werden, in welchen durch
jugendliches Alter oder durch einen beſondern Geiſteszuſtand
der freie Gebrauch der Vernunft ausgeſchloſſen war.

Jn der kurzen Eroörterung, die in der Verſammlung
zur unveränderten Annahme fuührte, brachten die rheini-
ſchen Abgeordneten Camphauſen und v. Mylius aber-
mals die Frage der Faſſung in Anregung. Namentlich
fuhrte der letztere an, daß der Miniſter fur die Geſetzge-
bungs- Reviſion im Beſitze eines Verſuchs ſei, wie der Ent-
wurf in einer dem Bedürfniß der Rheinprovinz entſprechen-
den Weiſe gefaßt werden müſſe. Ein Exemplar dieſes Ver
ſuchs ſei zwar der vorberathenden Abtheilung uübergeben,
aber es ſei foöorderlicher, wenn der Verſuch der Rheinlän-
der zur Kenntniß aller Mitglieder der Verſammlung oder
wenigſtens der Abtheilung gelange, damit man ſich uüber
das Zweckmäßigſte der Faſſung durch Vergleich ſofort ſelbſt
unterrichte. Seine Bemerkungen ſchloß der Freiherr von
Mylius mit den Worten: Ich bin der perſönlichen An
ſicht, daß, wenn die Veroffentlichung ſtattfindet, eine Menge
von Bedenken, welche wir gegen die vorgeſchlagene Faſſung
haben, von der Art ſein wird, daß ſie die ganze Welt
theilt, und daß es nicht mehr möglich ſein wird Manches
noch einzufuhren oder feſtzuhalten, was einſtweilen im Ent
wurfe vorgeſchlagen iſt, hinſichtlich deſſen wir aber
keine Garantie haben, daß es aus der ſpaätern
Wortfaſſung wegfällt“. Darauf entgegnete der Ju-

des Vereinigten

ſtizminiſter v. Savigny: Die Vorſchläge der rhei-
niſchen Juriſten ſind von der ſtaatsräthlichen Jmme-
diats- Kommiſſion mit Zuziehung von Juriſten ſorgfältig
erwogen und in den Entwurf die Vorſchläge

e

aufgenommen worden, von denen man ſich
uüberzeugte, daß ſie zweckmäßig ſeien. Dieſe Vor-
ſchläge ſind den Mitgliedern der Abtheilung mitgetheilts.
Damit ſtellte ſich aber der Abgeordn. Camphauſen nicht zu
frieden, vielmehr bezweifelte er die Richtigkeit der Worte,
wenn man behaupte, die Vorſchläge der Rheinländer wä-
ren ſorgfältig erwogen. Er ſagte:

Bevor zu dem folgenden Paragraphen uübergegangen wird,
wunſche ich auf zwei Punkte zuruckzukommen, welche von
Seiten des Herrn Geſetzgebungs- Miniſters angefuhrt worden
ſind. Daß der Entwurf, den der Herr Korreferent erwahnte,
bei den hieſigen Berathungen einer Pruüfung unterworfen und
daraus angenommen ſei, was ſich als brauchbar erwieſen habe,
beruht, ſo fuürchte ich, auf einem Mißverſtandniſſe. Jch
möchte annehmen, daß eine vollſtändige Pruäfung
nicht ſtattgefunden habe. Wenn angefuührt worden iſt,
daß ein reichhaltiges Material angehaäuft und benutzt worden
ſei, ſo möchte ich bezweifeln, daß in dieſem Material ſich
auch der Verſuch finde, den gegenwartig vorlie-
genden Geſetz- Entwurf in ſeiner Faſſung dem an-
zupaſſen, was das rheiniſche Verfahren erfordert.
Es muß, glaube ich, ein ſolcher Verſuch von beſonderer Be-
deutung nicht nur fur uns, ſondern auch fur die ganze Ver-
ſammlung ſein. Es iſt nicht der Verſuch, den Jnhalt des
Geſetzes zu ſchwachen, ſondern ihn zu vereinigen und zu ver-
ſchmelzen mit dem Verfahren und der Auffaſſung, welche am
Rheine beſtehen. Jch bin daher ebenfalls der Anſicht, daß es
von Jntereſſe fur die Verſammlung, von Jntereſſe für die
Verhandlung ſei, dieſen Entwurf bekannt zu machen. Es
wurde nicht deshalb jede einzelne Abweichung, die ſich darin
findet, Gegenſtand der Erörterung werden, es wurde ſich aber
eine Meinung im Allgemeinen gewinnen und ausſprechen laſſen.

Regierungs Kommiſſar Biſchoff: Ueber die Lage der
Sache iſt Folgendes zu bemerken. Nachdem die Berathung
des Entwurfs in der Kommiſſion des Staats Raths beendigt
war, wurde es fur angemeſſen erachtet, noch rheiniſche Juri-
ſten darüber zu hören, ob die Beſtimmungen deſſelben ſich
wurden einfugen laſſen in das AſſiſenVerfahren der Rhein
provinz. Es wurde denſelben der Entwurf nebſt den Revi-



ſionsarbeiten mitgetheilt, und ſie wurden veranlaßt, ſich gut-
achtlich daruber zu außern. Demnachſt wurden ſie hier nach
Berlin ſelbſt einberufen, und im Schoße der Kommiſſion iſt
mit ihnen uber dieſe Frage berathen worden. Von denſelben
wurden verſchiedene Ausſtellungen gemacht, die ſammtlich ge
nau erwogen ſind und, ſo weit man ſie fur begruündet erachten
mußte, eine Abanderung oder Ergaänzung des Entwurfs her-
beigefuührt haben. Abgeſehen von der Frage, ob der Entwurf
in allen Stucken fur das AſſiſenVerfahren geeignet ſei, ſtellten
die rheiniſchen Juriſten noch andere Geſichtspunkte auf, aus
denen ihres Erachtens, wunſchenswerth ware, wenn dem Ent-
wurfe noch in mancher anderen Beziehung eine andere Faſſung
gegeben wurde. Namentlich wurde von denſelben ein in dieſem
Sinne abgefaßter Entwurf vorgelegt. Dieſer Entwurf ging
bei der Kommiſſion zu einer Zeit ein, wo es nicht mehr mog-
lich war, den ganzen Entwurf zu prufen, ihn von Anfang bis
zu Ende wieder durchzunehmen, denn es ſtand die Einberufung
des Vereinigten Ausſchuſſes bevor, und da waäre es nicht moög-
lich geweſen, die ganze Berathung von vorn wieder zu be-
ginnen. Es wurde alſo ſchon damals den rheiniſchen Juriſten
erklaärt, daß man bei der definitiven Redaction des Entwurfs,
wie ſie nach der Berathung des Vereinigten ſtandiſchen Aus-
ſchuſſes erfolgen wurde, auf dieſe Arbeit ſorgfältige Ruckſicht
nehmen und erwagen würde, inwieweit eine Abaänderung er-
forderlich waäre. Jch glaube, daß, wenn man, wie es von
der Regierung in der That geſchehen, ſich dieſe Prufung vor-
behält, wenn ferner den Herren Referenten und den geehrten
Mitgliedern der Abtheilung dieſer Entwurf mitgetheilt und
ihnen geſtattet iſt, die Antrage der rheiniſchen Juriſten zu den
ihrigen zu machen, und wenn endlich, wie dies zu veranlaſſen
von Seiten der Regierung kein Bedenken vorliegt, auch an-
deren geehrten Mitgliedern der hohen Verſammlung, die ſich
dafur intereſſiren, Gelegenheit gegeben wird dieſen Entwurf
einzuſehen alsdann wohl Alles geſchehen ſein wurde, was in
dieſer Beziehung möglich iſt. Gegenwartig in dem bereits ſo
weit vorgeſchrittenen Stadium der Berathung aber dieſen ganzen
Entwurf abdrucken zu laſſen, ihn gewiſſermaßen neben den
Entwurf der Regierung zu ſtellen und die Verſammlung zu
veranlaſſen, daß ſie uüber die kleinſten Faſſungsſachen Verglei-
chung anſtelle und prufe, ob die eine oder andere beſſer ſei,
wurde meines Erachtens ſehr weit über den Zweck hinausfuüh-
ren, den die Berathung wohl hauptſächlich haben ſoll, und
vielleicht zu endloſen Debatten Anlaß geben. Denn uber nichts
laßt ſich bekanntlich mehr ſprechen und diskutiren, als uber
Faſſungsſachen, wo man leicht dazu veranlaßt wird, die Faſſung,
in die man ſich hineingelebt hat, auch als die beſſere und allein
richtige anzuſehen.

Das Ergebniß der Verhandlung, an der auch v. Auers-
wald im Sinne der Rheinländer und Graf Schwerin im
Sinne des Gouvernements Theil nahmen, war, daß zwei
Exemplare des rheiniſchen Verſuchs im Sekretariate des
Ausſchuſſes zur Einſicht fur die Mitglieder niedergelegt wer
den ſollten.

9. 51. Wegen jugendlichen Alters ſind Perſonen, wel
che das 12te Jahr noch nicht vollendet haben ohne Aus-
nahme fur zurechnungsunfähig zu achten. Bei Perſonen,
welche das 12te, aber noch nicht das 16te Jahr vollendet
haben, iſt in jedem einzelnen Falle beſonders zu ermeſſen,
ob dieſelben bereits fur zurechnungsfähig zu achten ſind
oder nicht

Die Abtheilung ſchlug die Einſchaltung „von dem Rich-
ter nach dem Worte Falles vor. Die Verſammlung nahm
den erſten Theil des Paragraphen unverändert an, nur im
zweiten Theile ſetzte ſie bei der Abſtimmung mit 54 gegen

39 feſt, daß das vollendete 18te Jahr an die Stelle des
16ten trete.

52. »Die wegen jugendlichen Alters fur zurechnungs
unfähig geachteten Perſonen ſind der häuslichen oder vor
mundſchaftlichen Zucht zu überlaſſen oder in einer Beſſe
rungsanſtalt unterzubringen. Der Richter hat das hierzu
Nöthige nach Befinden der Umſtände anzuordnen. Jn der
Beſſerungsanſtalt ſind dieſelben ſo lange zu behalten als
die der Anſtalt vorgeſetzte Verwaltungsbehörde ſolches fur
erforderlich achtet, jedoch niemals über das zurückgelegte

20ſt hinausnwendungen uüber die Verſchiedenheit des rheiniſchenVerfahrens blieben unberuckſichtigt und e Parageeps er

de angenommen.
Die folgenden Paragraphen wurden nach unerheblicher

Erörterung unverändert angenommen, nur wurde an die
Stelle des 16ten das 18te Jahr geſetzt.

ſ. 53. Gegen Perſonen, welche das zwolfte, aber
noch nicht das 16te (18te) Lebensjahr vollendet haben und
zugleich fur zurechnungsunfähig geachtet werden, ſollen die
geſetzlichen Strafen mit folgenden Einſchränkungen eintre
ten: 1) Anſtatt der Todesſtrafe oder der lebenswierigen
Freiheitsſtrafe iſt hochſtens auf 15- und mindeſtens auf
3 jährige Strafarbeit zu erkennen. 2) Bei einem mit zeiti-
ger Freiheitsſtrafe oder mit Geldbuße bedrohten Verbrechen
ſoll die Hälfte der höchſten geſetzlichen Strafe nicht uüber-
ſchritten werden. 3) Auf Zuchthausſtrafe oder auf Verluſt
der Ehrenrechte darf niemals erkannt werden. 4) Die ge
gen jugendliche Verbrecher erkannten Freiheitsſtrafen ſind
entweder in eigens fur ſolche Perſonen beſtimmten Straf-
anſtalten oder zwar in den ordentlichen Strafanſtalten, je-
doch in abgeſonderten Räumen zu vollſtrecken“.

9. 54. Eine im Geſetze mit Strafe bedrohte Hand
lung kann demjenigen nicht zugerechnet werden, deſſen freie
Willensbeſtimmung durch Gewaltthätigkeiten oder Drohun-
gen ausgeſchloſſen war“.

9. 55. „Eine im Geſetze mit Strafe bedrohte Hand-
lung, welche zur Anwendung eines rechtswidrigen Angriffs
gegen die Perſon oder gegen das Vermoogen, es ſei von
dem Angegriffenen ſelbſt oder zu deſſen Vertheidigung von
einem Andern, begangen wird, ſoll, ſo weit ſie fur den
Zweck der Vertheidigung erforderlich war, als eine in rech
ter Nothwehr begangene Handlung erachtet und nicht als
ein Verbrechen angeſehen werden. Daſſelbe gilt von ſol-
chen Handlungen welche vorgenommen werden um den
jenigen zu vertreiben, welcher in eines Andern Beſitzthum
mit Gewalt eindringt oder darin wider den Willen des Be-
ſitzers verbleibt

9. 56. Wer in rechter Nothwehr aus Beſturzung,
Schreck oder Furcht das Maß erlaubter Vertheidigung uüber-
ſchreitet, dem iſt dieſe Ueberſchreitung nicht zuzurechnen

9. 57. »Wer in Nothwehr einen Menſchen toödtet oder
erheblich verwundet, iſt, bei Vermeidung einer Geldbuße
bis zu 200 Thlr. oder einer Gefängnißſtrafe bis zu 3 Mo
naten, verpflichtet, den Vorfall ungeſäumt der Obrigkeit
anzuzeigen

58. 2 Gegen den, welcher Sachen gewaltſam oder
heimlich an ſich gebracht hat, iſt der Verletzte befugt, ſo
wohl auf friſcher That als auch dann, wenn die Hilfe der
Obrigkeit wahrſcheinlich zu ſpät kommen wuürde, Ge
walt anzuwenden, ſo weit ſolche erforderlich iſt, um dem-
ſelben die Sachen wieder abzunehmen. Eben ſo iſt es er
iaubt, Gewalt anzuwenden, um einen entfliehenden Ver



brecher feſtzunehmen. Jedoch werden lebensgefährliche Ver
letzungen durch dieſe Zwecke nicht ſtraflos c.

Die Abtheilung ſchlug vor, das hier markirte Wort
wahrſcheinlich wegzulaſſen, ſtatt eben ſo zu ſetzen:
unter derſelben Vorausſetzung, und ſtatt »Ver-
letzungen durch dieſe Zweckes zu ſagen: Jedoch
werden lebensgefährliche Verletzungen zur Erreichung
dieſer Zwecke unter allen Umſtänden nicht ſtraf-
los Einige Amendements wurden in der Verſammlung
geſtellt, aber abgelehnt und der Paragraph mit den Ver-
beſſerungen der Abtheilung angenommen.

9. 59. Wer fremdes Eigenthum verletzt, um ſich
oder Andere aus einer gegenwärtigen dringenden Gefahr
fur Leib oder Leben zu retten, ſoll ſtraflos bleiben, ſo weit
ſeine Handlung fur den Zweck der Rettung erforderlich iſt.
Jedoch iſt der Handelnde, bei Vermeidung einer Geldbuße
dis zu 200 Thlr. oder einer Gefängnißſtrafe bis zu 3 Mo
nat, verpflichtet, die begangene Verletzung ungeſäumt zur
Kenntniß des Beſchädigten oder der Obrigkeit zu bringen

9. 60. Wenn die Strafbarkeit einer Handlung ab-
hängig iſt, entweder von beſonderen Eigenſchaften in der
Perſon des Thaters oder desjenigen, auf welchen ſich die
That bezog, oder von den beſonderen Umſtanden, unter
welchen die Handlung begangen wurde, ſo iſt eine ſolche
Handlung idemjenigen als Verbrechen nicht zuzurechnen,
welchem jene Verhältniſſe zur Zeit der That unbekannt wa-
ren. Wenn durch ſolche beſondere, dem Thäter unbekannt
gebliebene Verhältniſſe das von ihm begangene Verbrechen
die Natur eines ſchwereren Verbrechens, als er zu begehen
glaubte, annimmt, ſo ſoll ihm die That nicht als dieſes
ſchwerere Verbrechen zugerechnet werden.

9. 61. Dagegen ſoll der Jrrthum uüber das Daſein
des Strafgeſetzes oder über die Art und Größe der im Ge-
ſetze angedrohten Strafe die Zurechnung nicht ausſchließen.“

9. 62. Die Strafe eines Verbrechens wird ausge-
ſchloſſen durch Verjaährung, deren Anfang von der Zeit des
begangenen Verbrechens zu rechnen iſt. Wenn die Verjaäh-
rung unterbrochen wird, die Unterſuchung aber nicht zur
rechtskräftigen Verurtheilung fuhrt, ſo beginnt eine neue
Verjährung nach der letzten gerichtlichen Handlung. Dieſe
neue Verjährung kommt jedoch demjenigen nicht zu ſtatten,
welcher ſich der gegen ihn eingeleiteten Unterſuchung durch
die Flucht entzogen hat.

9. 63. Jeder Antrag und jede ſonſtige Handlung des
Staatsanwalts, ſo wie jeder Beſchluß und jede ſonſtige
Handlung des Richters, welche die Eroffnung, Fortſetzung
oder Beendigung der Unterſuchung oder die Verhaftung des
Angeſchuldigten betreffen, unterbricht die Verjährung.“

9. 64. Zum Ablauf der Verjährung werden folgende
Zeiträume erfordert: 1) bei Verbrechen, deren höchſte Stra
fe eine 20jahrige Freiheitsſtrafe uberſteigt, 20 Jahre 2)
bei Verbrechen, deren höchſte Strafe entweder eine 5jährige
Freiheitsſtrafe überſteigt oder in Kaſſation oder Amtsent-
ſetzung beſteht, 10 Jahre 3) bei Verbrechen, deren hochſte
Strafe eine 3monatliche Freiheitsſtrafe oder eine Geldbuße
von 100 Thlr. überſteigt, 5 Jahre; 4) bei allen ubrigen
Berbrechen, 1 Jahr.

Die Berathung uüber den Paragraphen wurde ausge
ſetzt, bis die Abtheilung ihre Beſchluſſe uber die Dreithei-
lung vorgelegt habe.

65. Bei Verbrechen, welche mit Todesſtrafe be-
droht ſind, ſo wie gegen rechtskräftig erkannte Strafen iſt
keine Verjährung zuläſſig.

chen werde.

Die Abtheilung erklärte ſich mit dieſem Paragraphen
einverſtanden. Die Verſammlung widerſprach und meinte,
wenn Verjährung bei Verbrechen ſtattfinden konne, die
mit 20 Jahren Freiheitsſtrafen bedroht ſind ſo koönne ſie
eben ſo gut bei einer That eintreten, worauf die Todes-
ſtrafe ſtehe. Die vorzuglichſten Sprecher in dieſer Angele-
genheit waren die Abgeordneten von Witte, von My-
lius und von Saucken, und der Regierungskommiſſar
Biſchoff. Wir geben deren Reden: 4

Abgeordn. von Witte: Jch kann der Abtheilung nicht
beitreten. Bei der Berathung ber die Abſchaffung der To-
desſtrafe habe ich mich dafür ausgeſprochen, daß es an der
Zeit ſei, dieſe äußerſte Strafe auf den engſten Kreis der An
wendung zu beſchranken. Nun finde ich in dieſem Paragra-
phen die neue Einfuhrung der Todesſtrafe in Fallen, wo ſie
bisher nach der Geſetzgebung der alten Provinzen wenigſtens,
ſo weit mir bekannt iſt, nicht ſtattgefunden hat. Die Krimi-
nalOrdnung macht bei der Verjahrung keine Ausnahme in Be-
zug auf die Verbrechen, die mit Todesſtrafe belegt ſind. Jm
Allgemeinen kann ich nicht dafur ſein, im neuen Geſetze eine
Scharfung eintreten zu laſſen, wo aus dem bisherigen Zu-
ſtande der Dinge ein Uebelſtand ſich nicht gezeigt hat, daß
aber dies der Fall geweſen ſei bei der bisherigen Verjaährung
der Todesſtrafe, kann ich nicht glauben, ſonſt wurde in den
Motiven etwas daruüber mitgetheilt ſein. Jch glaube mich aus
der Denkſchrift, welche im Jahre 1843 den Standen vorge-
legt worden, mit Gewißheit zu erinnern, daß das Argument,
welches man benutzt hat, um die Ausſchließung der Verjah-
rung der Todesſtrafe zu motiviren, ſich nur auf die Zukunft
bezog, und man ſagte: es wurde einen uüblen Eindruck ma-
chen; da es aber unter der Herrſchaft der Kriminal Ordnung
bis jetzt keinen ublen Eindruck gemacht hat, ſo kann ich nicht
glauben daß es bei der vorgeſchrittenen Zeit einen ſolchen ma-

Jch muß auch ſagen, daß ich es inkonſequent
finde, hier eine Ausnahme eintreten zu laſſen. Alle Gruände,
die ſich für und wider die Verjahrung der Strafen uberhaupt
anfuhren laſſen, finden auch bei allen den Verbrechen Anwen-
dung, welche mit der Todesſtrafe bedroht ſind. Jch frage, ob
es einen ſo großen Unterſchied macht, wenn ein Verbrecher,
der ein todeswurdiges Verbrechen begangen hat, nach zwanzig
Jahren frei umher geht, oder aber der beruüchtigte Anfuührer
einer Raäuberbande, worauf nach dem Entwurfe die Todes-
ſtrafe nicht ſteht, nach zwanzig Jahren auf dem Schauplatz
ſeiner Schandthaten ſich zeigen darf? Will man die Verjah-
rung beibehalten, ſo muß ſie ohne Anomalie, fur alle Verbre-
chen ohne Unterſchied ſtattfinden. Jch trage daher auf Strei-
chung des erſten Satzes des Paragraphen an.

Regierungs Kommiſſarius Biſchoff: Eines der Argu-
mente, welches der geehrte Redner fur ſeinen Antrag anfuührt,
daß man nämlich mit Androhung der Todesſtrafe ſparſam ſein
muüſſe und nur auf die ſchwerſten Verbrechen die Todesſtrafe
geſetzt werden durfe, wie dies in der That im Entwurfe ge-
ſchehen iſt, ſpricht meines Erachtens gerade dafuür, daß man
bei dieſen Verbrechen die Verjaährung ausſchließt. Allerdings
iſt dies eine Ausnahme von dem allgemeinen Prinzip der Ver-
jahrung; allein es iſt dieſe Ausnahme tief in der Natur der
Dinge begrundet. Ein Verbrechen, wie Mord, Brandſtiftung
erhalt ſich lange im Bewußtſein des Volkes, und wenn die
Geſetzgebung einem ſolchen Verbrecher geſtattet, nach 20 Jah-
ren in die Reihe ſeiner Mitbürger zu treten, alle Arten von
Ehren und Burgerrechten auszuuüben, ſo muß dies den nach
theiligſten Eindruck machen. Man denke ſich, welche Gefuühle
die nächſten Verwandten eines Ermordeten durchdringen muſ



ſen, wenn ſie es anſehen ſollen, wie der Morder ungeſtraft
nach wie vor in der burgerlichen Gemeinſchaft lebt.

Freihr. von Mylius: Die Anſicht, welche von den Ab-
geordneten aus der Provinz Mark geltend gemacht worden, iſt
auch von mir in der Abtheilung geltend gemacht worden. Auch
ich bin der Meinung, daß kein Grund vorliege, die Verjäh
rung der Todesſtrafe auszuſchließen, indem im Jntereſſe der
Vertheidigung die Verjährung geboten iſt, und die auf den Be
weis ſich beziehenden Gründe, welche für die Verjährung über-
haupt angeführt werden auch hier mit erhöhter Stärke ſpre-
chen da bei den ſchwerſten Strafen das Jntereſſe der Verthei-
digung auf das Sorgſamſte gewährt werden muß. Es können
mich aber auch die andererſeits angeführten Gründe nicht be-
ſtimmen für eine Ausnahme, für den Fall der Todesſtrafe zu
ſtimmen diejenigen Gründe nämlich, welche von dem Herrn
Regierungs Kommiſſarius angeführt worden ſind. Wenn es
auch eine Verletzung für Manche, die durch ein Verbrechen be
rührt worden ſind, ſein mag, daß ein Verbrecher nach einer
Reihe von Jahren wieder unter ſie tritt ſo iſt doch nicht viel
davon zu fürchten. Es iſt gewiß, daß derjenige, welcher eine
That verübt hat, nicht Anſpruch auf Ausübung der Ehren-
rechte an dem Orte der That wird machen wollen. Die Scheu
vor der gerechten Verachtung wird ihn von ſolchem Beginnen
zurückhalten. Es iſt zu erwägen, daß, wo einmal zwanzig
Jahre Gras gewachſen iſt über der Leiche desjenigen, der durch
einen Mord betroffen worden, auch wohl die Erinnerung
aus dem Gedächtniß derjenigen verſchwunden ſein wird, welche
unmittelbare Zeugen deſſelben geweſen ſind, und wenn die Er-
innerung nicht verſchwunden iſt, ſo wird die Mehrzahl der Zeu-
gen ſelbſt nicht mehr in der Welt ſein. Es wird ſich das Grelle
des Falls, wie es befürchtet wird, nicht herausſtellen denn
Zeit wirkt mächtig im Bewußtſein der Einzelnen und einer
ganzen Körperſchaft einer gangen Stadt.

Abgeord. von Saucken-Tarputſchen: Der Herr Kom-
miſſarius des Miniſteriums hat für mich ſo überzeugend für
die Nothwendigkeit einer Verjährung geſprochen, daß ich Alles,
was er dafür geſagt hat, auch auf die Fälle ſolcher Verbrechen
beziehen kann, auf welchen die Todesſtrafe ſteht. Kann aber
bei einem Verbrechen, welches einen Menſchen 20 Jahre um ſeine
Freiheit bringt, was ich für eine härtere Strafe als den leib-
iichen Tod halte, Verjährung ſtattfinden ſo kann ſie bei einer
That, worauf die Todesſtrafe ſteht, eben ſo gut ſtattfinden.
Jch ſchließe mich dem Vortrage des Abgeordneten aus der Mark
an und bemerke: wenn ich auf den Eindruck zurückgehe, den
die Verjährung auf das Volk machen könnte, daß dieſer ein
viel empfindlicherer ſein würde, wenn Jemand nach 20 Jahren
der Buße und der Reue, nach 20 Jahren des beſten Lebens-
wandels, im Greiſenalter für eine That, die er in der Jugend
begangen hat, das Schaffot beſteigen ſoll, als wenn nach 20

Jahren Vergeſſen und Vergeben eintritt. Dies liegt im chriſt
lichen Geiſte, dies iſt das chriſtliche Gebot, dem ſelbſt die durch
die That einſt ſchwer Verletzten willig Gehör geben werden
auch ſie werden erkennen, Gott hat nicht Gefallen am Tode
des Sünders, ſondern daß er ſich dekehre und lebe, und wer-
den ſich auch des Spruches erinnern: Es iſt mehr Freude im
Himmel über einen Sünder, der Buße thut, als über neun
undneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.

Jm weitern Verfolg der Erörterungen wurden mehrere
Amendements eingebracht; der Antrag des Abg. v. Witte
ging dahin, auch bei todeswürdigen Verbrechen die Ver-
jährung eintreten zu laſſen. Die Verſammlung lehnte das
Amendement ab, und nahm dagegen mit einer Majorität

von zwei Dritteln den Vorſchlag des Abg. von Gudenau
an, welcher lautet: z Bei Verbrechen, welche mit Todes-

ſtrafe bedroht ſind, findet die Verjährung nur inſofern
ſtatt, daß höchſtens auf 20jährige Freiheitsſtrafe erkannt
werden kann, wenn ſeit der That ein Zeitraum von 20
Jahren verſtrichen iſt.

9. 66. Ein Verbrecher, deſſen Beſtrafung' nur auf
Antrag einer Privatperſon erfolgen kann, ſoll ſtraflos blei
ben wenn die zum Antrage berechtigte Perſon entweder
dem Thäter verzeiht oder den Antrag binnen drei Monaten
zu machen verſaäumt. Dieſe Friſt beginnt mit der Zeit, zu
welcher der zum Antrage Berechtigte von dem gegen ihn
begangenen Verbrechen und von der Perſon des Thäters
Kenntniß erhalten hat. Jedoch ſoll auch bei einem Ver-
brechen dieſer Art die Beſtrafung des Thaters ausgeſchloſ
ſen bleiben, wenn daſſelbe verjährt iſt.

Ueber dieſen und die nächſtfolgenden Paragraphen hatte
die Abtheilung kein Gutachten ausgeſtellt, und es fragte
ſich, ob die Verſammlung auf die Berathung eingehen
wollte. Mehrere Deputirte, insbeſondere Rheinländer, wa
ren fur die Ausſetzung und dies führte zu einer intereſſan
ten Debatte, in welcher ſich die Verſchiedenheit der Rechts
prinzipien in dem Ausſchuſſe merklich an den Tag legte.
Die meditirt ſcharfen Worte des rheiniſchen Abg. Camp-
hauſen gegen den Grafen Schwerin bezeichneten eben
ſo den Gang der Debatte als die Stellung und Prinzipien
derjenigen, die gegeneinander die Schärfe der Dialektik ver-
ſuchten. Es kam zur Abſtimmung, und die Verſammlung
entſchied, daß ſie auch ohne Vorberathung durch die Ab-
theilung, geeinigt ſei, den Entwurf weiter zu diskutiren und
daruüber zu beſchließen.

Freiherr von Mylius und Camphauſen trugen
auf Streichung des Paragraphen an, die Verſammlung
dagegen entſchied ſich für die unveränderte Beibehaltung.

9. 67 68. Wenn bei einem Verbrechen mehrern
Perſonen das Recht zuſteht, daß nur auf ihren Antrag die
Beſtrafung erfolgen kann ſo wird dadurch, daß eine der
ſelben dem Thäter verzeiht oder die dreimonatliche Friſt
verſäumt, das Recht der Uebrigen zum Antrage auf Be
ſtrafung nicht ausgeſchloſſen. (68.) Wenn an einem Ver
brechen mehrere Perſonen Theil genommen haben, deren
Beſtrafung von dem Antrage einer Privatperſon abhängt,
ſo iſt dieſe befugt, auf die Beſtrafung aller ſol-
cher Theilnehmer oder auch nur Einzelner unter
denſelben anzutragen.“

Camphauſen: Gegen dieſe Beſtimmung wurde doch
die Bemerkung vielleicht Anklang finden daß dadurch eine
Privatperſon höher geſtellt wird, als die Strafgerechtigkeit
des Landes. Die Strafgerechtigkeit legt ſich die Verpflich
tung auf, gegen Alle einzuſchreiten, und hier ſoll eine Pri-
vatperſon das Recht haben aus Zwolfen Einen herauszu-
wählen und nur gegen dieſen die Unterſuchung einleiten zu
laſſen!« Von Mylius trug auf Streichung des 9. 68
an und mehrere Deputirte traten ihm bei oder brachten
Amendements ein. Zuletzt ſtimmte der Ausſchuß mit 48
gegen 44, daß der H. 68 ſo geändert wurde:

Wenn an einem Verbrechen mehrere Perſonen Theil
genommen haben, deren Beſtrafung von dem Antrage ei-
ner Privatperſon abhängt, ſo iſt dieſe nicht befugt, auf
die Beſtrafung nur einzelner Theilnehmer anzutragen.

Jtalien.
Rom, d. 20. Jan. Einem geſtern Abend hier einge

troffenen Courier zufolge, welchen Lord Minto erhalten hat,
ſind die negpolitaniſchen Truppen, welche der König auf
Dampfſchiffen nach Palermo hinuübergeſandt hat, zwar nicht
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im Hafen (wo ſie nach anderen Nachrichten von bewaffne
ten Marinaribooten zurückgetrieben worden ſein ſollen), ſon
dern in einiger Entfernung von der Stadt gelandet. Man
ſchickte ſich beim Abgang des Dampfboots, welches Palermo
am 17. verlaſſen, und dieſe Depeſchen von dem dortigen
Commandanten der engliſchen Beobachtungsſchiffe nach Nea
pel befördert hat, an, den Kampf zu beginnen. Von der
Seeſeite her ſollten Bomben in die Stadt geworfen werden.
Von Negpel aus haben dieſe wichtigen Depeſchen den Land
weg hierher genommen. Die Zeitungsberichte verdienen
nur halben Glauben, da ſie alles zu grell darſtellen. Jhnen
zufolge hätten die Revolutionäre ein Depot von 10,000 Ge-
wehren verborgen gehabt. Auch iſt von der Einnahme
mehrerer Forts und von Befreiung der Gefangenen die
Rede. Letztere werden auf 8000 Köpfe angegeben. Da
nicht blos aus Palermo, ſondern auch vom Feſtlande
her die Fackel des Aufſtandes zu uns heruüberleuchtet,
ſo wird unſere Lage in der That ernſt. Foggta wird mit
einiger Sicherheit unter den Orten aufgefuhrt, welche
die Revolution mit bewaffneter Hand eröffnet haben. Es
iſt nicht anzunehmen, daß der König von Negapel mit bei-
den Theilen ſeiner Monarchie auf einmal den Streit begin-
nen oder gar durchzuf chten im Stande ſei. An eine öſter
reichiſche Jntervention denken jetzt ſogar erfahrene Staats
männer. Man fragt ſich, ob Admiral Parker öſterreichiſche
Truppen das Meer paſſiren laſſen werde? Lord Minto ſoll
keine beſondere Schwierigkeit fur dieſen Fall vorausſehen.
Hier aber geht man in der Anhäufung von Wahrſcheinlich-
keiten ſo weit nicht. Man behauptet ſteif und feſt, daß
Pius IX. ſich entſchieden dahin ausgeſprochen habe, daß
zu dem Durchmarſch durch ſeine Staaten er keiner frem-
den Macht die Erlaubniß ertheilen werde.

Neapel, d. 18. Jan. Abends. Der Graf von Aquila,
Bruder des Königs und Befehlshaber der nach Palermo ge-
ſandten Flotille, kehrte die letzte Nacht zuruck, um perſönlich
Bericht abzuſtatten. Es wurden dieſen Morgen Lebensmittel
aller Art abgeſchickt. Die Sachen in Palermo ſtehen noch
immer ſehr bedenklich; das Volk iſt Meiſter der Stadt und
die Truppen, 9000 Mann, lagern außerhalb. Man begreift
daher die Stelle in der geſtrigen Staatszeitung nicht, wonach
der königl. Poſten an der Bank in der Stadt ſich ſo lange
gehalten haben ſoll. Mehre Kaſtelle der Stadt decken das
Meeresufer, und ſomit konnte die Landung unter Mithuülfe
der an der Marine aufgeſtellten Truppen leicht bewerkſtelligt
werden. Was wird jetzt geſchehen? Wird die Stadt ſich
ergeben oder wird ſie bombardirt werden? Wo iſt die eng-
liſche Flotte? Nur zwei engliſche Dampfſchiffe liegen vor
Palermo. Ein Theil des herandringenden Landvolks ſoll zu-
ruückgeſchlagen ſein, aber in den nachſtgelegenen Bergen cam-
piren. Die königl. Truppen, welche eine ſchlimme Fahrt
hatten und ſehr erſchöpft ſein ſollen, muſſen in dieſer Jah-
reszeit unter freiem Himmel lagern und von Neapel aus
verproviantirt werden!

Am 16. Jan. war ſchreibt ein Bericht vom 19. Jan.,
die königliche Escadre bei Palermo angelangt. Graf Aquila,
des Königs Bruder, welcher dieſelbe fuhrte, ließ ſich in
Unterhandlungen mit den drei proviſoriſchen Regierungs
comités ein; dieſe ſtellten folgende Bedingungen 1) Lord
Bentinck's Konſtitution von 1812, 2) Buürgergarde, 3)
Preßfreiheit, 4) gänzliche Trennung Stciliens und Neapels
in den Verwaltungsverhältniſſen 5) einen Vicekönig aus
dem königl. Hauſe, 6) Muntcipal-Verfaſſung. Dieſe Be-
dingungen ſchienen dem Prinzen nicht annehmbar. Da die
Landung an der Stadt nicht praktiſch erſchien, ſo ſetzte

n nneeàòeedie Flotte eine Miglla vom Hafen mehre Bataillone ans
Land um ſich mit dem Vticekönig und dem General der
Truppen die von den Jnſurgenten in den Forts blockirt
waren, in Verbindung zu ſetzen. Das gelandete Detache-
ment nahm den Umweg um die Stadt, ſchlug ſich durch
die Jnſurgenten hindurch und gelangte wirklich in die Cita
delle. Der Vicekönig und die übrigen Kommandirenden
ſollen jetzt der Meinung geweſen ſein, die Stadt zu ſchonen
und das von den Kommandirenden der Landungstruppen
vorgeſchlagene Bombardement bis auf weitere Weiſung des
Königs aufzuſchieben. Mit dieſer Antwort gingen die ge
landeten Bataillone, abermals durch Scharmützel mit den
Jnſurgenten aufgehalten, denſelben Weg zuruck. Moglich
auch, daß die königl. Generale erkannt hatten, daß die ge
waltſame Unterwerfung der Stadt unausfuührbar ſei oder
trotz der furchtbaren Opfer, mit denen ſie verbunden ſein
mußte, doch nicht zum Ziele fuhren würde da der Aufruhr
auch an andern Punkten der Jnſel ausgebrochen war. Wie
Dem auch ſei, der Graf von Aquila hielt es fur rathſamer,
ehe er einen entſcheidenden Schritt thue, noch einmal nach
Neapel zuruckzukehren und dem König die Sachlage perſönlich
auseinander zu ſetzen. Da trug denn endlich der gute Ge
nius des Landes den Sieg in den Rathſchlägen des Königs
davon König Ferdinand entſchloß ſich zur Nachgiebigkeit
und erließ ſechs Dekrete, welche den ſechs von der Re
gierungsjunta der Jnſurgenten geſtellten Bedingungen ent
ſprechen und, wenn ſie dieſe auch nicht vollſtändig erfullen,
doch geeignet ſcheinen, den geſtorten Frieden zwiſchen Re-
gierung und Volk wieder herzuſtellen. Dieſe Dekrete ſind
vom 18. und 19. Jan. datirt und bereits in der negpoli-
taniſchen Staatszeitung erſchienen. Durch das erſte Dekret
werden die Attributionen der Staatskonſulten von Neapel
und Sicilien erweitert. Dieſelben haben hinfort 1) ihr
nothwendiges Gutachten über alle Entwurfe von Geſetzen
und allgemeinen Verordnungen abzugeben 2) die allgemei-
nen Staats-, die Provinzial- und Kommunal Finanzetats
fur das Königreich dies und jenſeit der Meerenge, die Ge
meindezölle und deren Tarif zu prüfen und zu begutachten;
desgleichen ihr Gutachten abzugeben: 3) uüber die Verwal-
tung und Tilgung der Staatsſchuld, 4) uber die Handels-
verträge und die Zolltarife, über die von den Provinzial-
räthen nach Art. 30. des Geſetzes vom 12. Dec. 1816 ab-
gegebenen Vota. Ueber alle dieſe Gegenſtände können die
Miniſter dem Könige keine Vorſchläge unterbreiten wenn
ſie nicht zuvor die Konſulta gehört. Art. 2. Ebenſo wer
den die Attributionen der Provinzialräthe von Neapel und
Sicilien erweitert. Die Provinzialfonds ſollen nämlich in
Zukunft von einer, von dem Provinzialrath bei ſeiner jähr-
lichen Zuſammenkunft ernannten Deputation verwaltet und
ihre Verhandlungen und die Finanzetats veroffentlicht wer
den. Die Konſulten haben ferner einen Geſetzentwurf uber
die Selbſtverwaltung der Gemeinden auszuarbeiten.

Das zweite Decret ſpricht die adminiſtrative Trennung
der Jnſel Sicilien vom Königreiche Neapel aus. Alle Aem
ter in Sicilien ſollen von geborenen Siciliern, die Aemter in
Neapel von Neapolitanern verwaltet werden. Wo bisher das
Gegentheil ſtattfand, ſoll dies in laungſtens vier Monaten und
bei geiſtlichen Aemtern ſo bald als die gegenwartigen Titulare
ſie inne zu haben aufhören, geändert werden. Das dritte
Decret giebt dem Staatsrathe des Koönigreichs eine Anzahl

außerordentlicher Mitglieder bei, welche, je nachdem der König
dies oder jenſeit der Meerenge reſidirt, aus hohen Beamten
und andern Unterthanen dies oder jenſeit der Meerenge ge
nommen werden ſollen. Die durch dieſes Decret eingeführte



Jnſtitution iſt dem ſardiniſchen Staatsrath und gewiſſermaßen
der römiſchen Staatsconſulta analog. Das vierte Decret ent
halt die Ernennung des Grafen von Aquila zum General-
ſtatthalter in Sicilien, mit einem beſondern Miniſterium fur
die Jnſel. Ein fuünftes Decret verordnet, daß die Miniſter
der Juſtiz und Polizei dem Könige ſchleunigſt ein Verzeichniß
der politiſchen Verurtheilten und Gefangenen vorlegen ſollen,
um ſie begnadigen und zugleich alle jene Maßregeln ergreifen
zu können, welche die öffentliche Ruhe ſichern. Das ſechste
Decret endlich iſt ein dem vor einiger Zeit erlaſſenen koönigl.
ſardiniſchen völlig analoges Preßedict. Der König von Nea-
pel iſt durch dieſe ſechs Decrete, um es mit Einem Worte zu
ſagen, den principi reformatori Pius IX., Leopold II. und
Karl Albert als vierter beigetreten.

Vermiſchtes.
Berlin, d. 30. Jan. Vorgeſtern Abend nach 7, Uhr

brach in dem Geſchäftslokale des Putz- und Modewaaren-
händlers Bloch in dem Hauſe Koönigsſtraße 59. parterre,
unmittelbar neben dem Königl. General -Poſtamtsgebäude,
Feuer aus, das ſich in kurzer Zeit den ſämmtlichen inne-
ren Räumen des 5 Fenſter breiten und 4 Stockwerke ho-
hen Hauſes mittheilte und namentlich zuerſt die Treppen
erfaßte, ſo daß bald nach dem Beginn und während dem
die Flammen erſt aus dem Laden herausſchlugen, auch faſt
gleichzeitig der hintere Theil des Daches zuerſt erfaßt wur
de und in Brand gerieth. Dieſer Umſtand war die Ver-
anlaſſung, daß einige Perſonen mit Leitern aus den Fen-
ſtern des ſten Stockwerks, ein Mann und ein Kind aus
den Dachwohnungen nach dem daneben gelegenen Poſtge-
bäude gerettet werden mußten, noch andere ſich auf das
Zinkdach des benachbarten Kaufmann Demuthſchen Hauſes
in der Spandauer Straße flüchteten. Die Konigl. Poſtge-
bäude, durch gute Brandmauern geſchützt, ſind durch die
angeſtrengteſte Thätigkeit der Mannſchaften erhalten wor-
den, obwohl bei dem Winde und der großen Feuermaſſe
ein Weiterumſichgreifen zu befurchten war. Das Gebäude
ſelbſt iſt total ausgebrannt, nur die Umfaſſungswaände ſind
ſtehen geblieben. Soviel bis jetzt ermittelt, ſind bei und
in Folge dieſer Feuersbrunſt folgende Perſonen verungluckt:
der Maurergeſelle Leſchke von der Kolonnen Mannſchaft
ward ſo ſchwer verletzt, daß er heute früh in der Charité
verſtorden iſt; der Revier- Nachtwächter Schulz iſt durch
glüuhende Steine eines zuſammenſturzenden Schornſteins im
Geſicht, an der Bruſt 2c. erheblich verbrannt; die Maurer
Griebler und Pahl ſind als Verwundete nach ihren Woh-
nungen gebracht worden. Ueber die Entſtehungsart des
Feuers ſchweben die Verhandlungen noch. Zu derſelben
Zeit hatte in dem benachbarten Dorfe Reinickendorf eine
Feuersbrunſt ſtatt, durch welche zwei Gehofte in Aſche ge-
legt wurden und eine Menge Vieh in den Flammen ſeinen
Tod fand.

München. Am 229. Januar ſtarb hier der alte
Gööärres, einer der Hauptvorfechter der ultramontanen Par-
tei, nach kurz vorher vollendetem 72ſten Lebensjahre. Jn
der Zeit der franzöſiſchen Revolution war Gorres ein feu
riger Anhänger derſelben, ſpäter ein Mitglied des Tugend-
bundes. Unmittelbar nach dem Befreiungskriege wirkte er
durch die Herausgabe des Rheiniſchen Merkurs zur Er-
weckung des deutſchen Sinnes und einer freien Richtung.
Nachdem der Rheiniſche Merkur ſchon früher unterdruückt
war, mußte Goörres ſpäter ſelbſt aus ſeiner Vaterſtadt Ko

blenz fliehen und fand endlich im J. 1827 als Profeſſor
in München Aufnahme. An der Spitze der ultrakatholi-
ſchen Partei wirkte der einſtige deutſche Freiheitsmann bis
zu ſeinem Ende mit finſterm ſträflichen Eifer gegen die deut
ſche Freiheit.

Perſonen Frequenz
der Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.

Bis incl. 15. Jan. e. wurden befoördert 21,883 Perſonen.
vom 16. Jan. bis inel. 22. Jan. c.
incl. 892 Perſonen aus dem Zwi-

ſchenverkehr 7,401in Summa 29,284 Perſonen.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 1. Februar.

Z3f. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch.3 928 917 Pomm. Pfndbr. 31 927/, 2
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 94Scheine. 92 92 Schleſiſche do. 3 96Kur u. Neum. o. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 31 881 rant. do. 31Berliner Stadt Pr. Bk.-A.Sch. 108 1107Obligat. 3 91Wſtpr. Pfandbr. 31 90 FFredrchsd'or. 137/ 13
Großh. Poſ. do. 4 (100/, And. Goldm. à

do. do. 31 91 905 5 Thlr. 12 11Oſtpr. Pfandbr. 31 96 DDisconto 31 41

Eiſenbahn- Aectien.

Volleing. Z3f. 3f.Amſt. Rott. 4 (93 B. 93 G. do. Pr. Obl. 4
Arnh. Utr. 4! OSchl. I t. B. 3 98 excl. Div. B.
Brl. Anhalt. 4 113 G. Potsd. Mgd. 4 90' bz.
do. do. P. Obl.. 4 do. Pr. B. 4 92 B.Berl. Hamb. 4 99 bz. u. B. do. Pr. A. B. 5 10 bz.
do. P. Obl. 4 997 etw. bz. Rhein. Stm. 4 83 bz. u. G.

Brl. Stettin. 4 110* G. 111 B. do. P. Obl. 4 S
Bonn Köln. 5 do. St. Pr. 4 SBresl. Freib. 4 do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl.. 4 Sächſ. Bair. 4 89 G.Chemn. Riſa. 4 Sag.-Glog. 4 sKöln Mind. 3 922/, a 93 bz. do. P. Obl.4
do. Pr. Obl.4*/298 G. 98 B. do. do. 507 zu machen.

Cöth.Bernb. 4 St.Bohw. 4 637, G.Cr. Ob. Schl.. 4 do. P. Obl. 5 99 B.Dresd. Görl. 4 Thüringer. 4 78 bz. u. G.Düſſ. Elberf./ 4 (98 B. W.B. C. -0. 4
do. do. P. Obl.! 4 do. P. Obl.) 5 102 B.
Gloggnitz. 4 67 B.Hmb. Bergd. 4 77Kiel-Alton. 4 1109 B. excl. Div. Quittungs- 8

Leipz. Dresd. 4 SLöb. Zittau. 4 3Magd. Hlbſt. 4 116 G JMagd. Leipz.. 4 .30 721 G. 73 B.do. P. Obl. 4 irk. 70 76 B.Mecklenburg. 4 (48 G .45 107* bz. u. B.N. Schl. Mk. 3! 86 bz. .70do. P. Obl. 4 932/, B. u. G. WBrieg-Neiſſe. 90 2
do. P. Obl. 5 102/, B. 1012/, G. do. Thür. B. 20 e
d. III. Serie 5 101 bz. u. B. Magd. Witt. 60 712 a bz.

Nrdb. K. Fd. 4 ordb. F. W. 75 56* 57 a Gz.OSchl. Lt. A,3 (104 B. Starg. Poſ. (80 807/, G.
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Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

a. Dresden.

Stadt Zürich

Die Hrrn. Kaufl. Lucius a. Altona, Delbaner a.
Hamburg, Seidler a. Coblenz Hertel a. Lubeck.

Hr. OAmtm. Potzſch a. Werdershauſen. Hr. Fa
Halle, den 1. Februar. Dir alen eng a Keil a. Eisleben.2 8 e 9 bis 2 13 9 e Hrrn. Kaufl. Neumann a. Barmen, Poppe a. Magdeburg,Regen 1 23 1 7 26 3 Moſer a. Berlin, Duprée a. Sondershauſen, Jarke a. Ham

Gerſte c 13 1 16 3 burg, Reichenheim a. London, Cormann a. Duſſeldorf, WolfHafer 28 9 e m 1 3 a. Oldenburg. e eGoldnen Ring Hr. Juſtiz-Comm. Seeligmüller a. Cönnern. Hr.
Nordhauſen den 29. Januar. Aſſeſſ. Triebel a. Löbejuün. Hr. Amtm. Roödiger a. Quedlinburg.

Weizen 1 29 A bis 2 9 I Hr. Oekon. Ecke a. Aſchersleben. Hr. Fabrik. Müller a. Chem
Roggen 1 16 1 22 nitz. Die Hrru. Kaufl. Brandt a. Dresden, Arnhold a. Leipzig-Gerſte 1 12 r 1 Aas Engliſcher Hof: Hr. Gaſtwirth Mitreuter a. Schraplau. DieHafer e 26 Hrrn. Kaufl. Schelle a. Bremen, Schulz a. Hamburg Wer-

Magdeburg den 1. Februar.

Weizen 48 55 GerſteRoggen 41 42 Hafer
Getreidebericht.

Weizen 58-—63
Roggen loco ruſſ. gedörrter 38 bz.

neuer 4244
pr. April Mai 40/, bz.

Hafer 48/52pfd. 26—27
48pfd. pr. Frühjahr 251/,

Gerſte 40 41
Spiritus loco 188 19

Fruhjahr 208/, bz. u. Bf.
Heute waren die Preiſe am Kornmarkte in Folge der milderen

Witterung im Weichen; das Geſchäft unbedeutend.

Waſſerſtand der Saale bei
am 1. Februar Abends 5 Uhr am Unterpegel 5
am 2. Februar Morgens 7 Uhr am Unterpegel 5

(Nach Wispeln.)

Berlin den 1. Februar.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.

Halle

Goldnen Löwen
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24 Stadt Hamburg
Schwarzen Bär:

a. Neiße.
Magdeburg.

Goldne Kugel:

Berlin.
Hamburg.

Bremer a. Gnadau, Doöbner a. Leipzig.
feld a. Wurzburg. Hr. Tuchhdlr. Schönleben a. Cottbus.

Hr. Oekon. Horn a. Gmünden.

Hr. Amtm. Mahnert a. Goölzern.
a. Erfurt. Hr.

Hr. Kaufm. Siebold a. Leipzig.

then a. Leipzig. Die Hrrn. Rittergutsbeſ. v. Storch u. v. Mank
witz m. Gem. a. Poſen.

Die Hrrn. Kaufl. Wienhardt a. Schoönewalde,
Hr. Baumſtr. Roſen

Die Hrrn. Kaufl. Suülter a. Leipzig Hirſch
a. Barmen Teuber a. Magdeburg, Lewofsky a. Berlin. Hr.
Gutsbeſ. Kreitſch a. Braunſchweig.

Die Hrrn. Kauft. Melcher a. Beeskow, Kuhne
Mad. Steiner a.

t Fräul. JungArchitekt Blum u. Hr. Schaffner Meißner a.
Hr. Gaſtw. Lincke a.

Zur Eiſenbahn Frau Generalin v. Below a. Berlin. Die Hrrn.
Kaufl. Abendroth u. Waldmann a. Berlin, Linck u. Beng a.
Weimar, Siebert a. Magdeburg.

uß 5 Zoll.
uß 5 Zoll.

am 1. Februar: 18 Zoll unter 0.
Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 1. bis 2. Februar.

Hr. EiſenbahnDir. Droſt v. Leheſten a. HamJm Kronprinzen

Freie Gemeinde.
Morgen, Freitag Abends 7 Uhr Verſammlung.

(Naturwiſſenſchaftlicher Vortrag.

Der Vorſtand.

Vereinigte Gemeinde.
Den 6. Febr. Sonntagsfeier früh 9 Uhr. Prediger Gieſe.

burg. Hr. Partik. Kunzmann a. Schwerin. Hr. Buchhdlr. Otto (H. Abendmahl.)

Bekanntmachungen.
Das zum Hauſe Nr. 1486 gehörende,

»an der Promenade neben dem Schauſpiel-
»hauſe gelegene, freundliche Lokal, worin
»ſeit vielen Jahren eine Weinhandlung
2ſchwunghaftg betrieben worden iſt, und wel
»ches ſich namentlich zur Anlegung einer

Konditorei ganz vorzüglich eignet, iſt vom
21. April d. J. an, mit den dazu gehö-
»renden Kellern und ſonſtigen Räumen,
»auch mit oder ohne Wohnung ganz
»nach dem Belieben eines Miethers, an-
»derweitig zu vermiethen und das Nähere
beim Eigenthümer jenes Hauſes, kleine

Steinſtraße Nr. 213 eine Treppe hoch, zu
2erfahrenc.

Etliche 20 Ctr. gut trocken gemachtes
Heu weiſet zum Kauf nach der Gaſtwirth
Bachmann in Radegaſt.

Eine geſunde Amme ſucht ein Unterkom
men. Zu erfragen Spiegelgaſſe Nr. 63 bei
der Hebamme Wegner.

Zur Beachtung.
Eine Orgel mit einem Manual und Pe-

dal ſteht zum Verkauf bei dem Unterzeich-
neten fertig (ſpielbar) aufgeſtellt. Das Werk
enthält folgende Stimmen: A. im Manual:
1) Prinzipal 8 Fuß; 2) Gedackt 8 Fuß;
3) Flöte 8 F.; 4) Gedackt 4 F. 5) Flöte
4 F.; 6) Octave 2 F. B. Jm Pedal:
7) Violon- Baß 8 Fuß und Pedalcoppel.
Hierauf Reflektirende erfahren auf porto
freie Anfragen das Nähere durch den Herrn
Organiſt Grellmann oder den Unterzeich-
neten. Auch iſt ein ganz neues Werk mit
13 klingenden Stimmen und zwei Manua-
len und Pedal in Arbeit, und kann auf
Verlangen recht bald fertig aufgeſtellt werden.

Orgelbaumeiſter W. Löwe
in Delitzſch.

Künftigen 27. Februar ſoll erbſchafts
halber das Kießlerſche Wohnhaus nebſt

2 Stäutlen und Garten meiſtbietend verkauft
werden. Die Bedingungen werden im Ter-
mine bekannt gemacht.

Die Erben in Siegelsdorf.

Das Speditions- Geſchäft von
Friedrich Schnabel in Erfurt
empfiehlt ſich zu Güter- Beförderung unter
Zuſicherung prompter und billigſter Beſor
gung.

Eine Landwirthſchafterin in den zwan
ziger Jahren, welche im Stande iſt eine
Wirthſchaft allein vorzuſtehen, ſucht ſogleich
oder zum 1. April eine Stelle. Das Nä-

Nr. 2166.

Eine Wohnung von 4 Stuben und Zu-
behör nebſt Gartenantheil iſt zum 1. April
in meinem Hauſe am Kirchthore zu ver
miethen. Kreye, Zimmermſtr.

Verlangtes Capital.
20,000 Cour. zur erſten Hypothek

werden auf ein Rittergut von 600 Mor
gen und NebenBranchen zu 4 pCt. ge
ſucht. Weitere Auskunft giebt Herr Dr.
Schadeberg in Halle.

here iſt zu erfragen vor dem Klausthore

mm nnd O)eheee,“
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Ballhandſchuhe billig und ſchön
8

Taubſtummen-Anſtalt.
Nach glücklich zurückgelegtem 13ten Lebensjahre unſerer Anſtalt, an welcher zur

Zeit 33 Zöglinge und außer dem Vorſteher noch 3 Lehrer und 1 Lehrerin betheiligt
ſind, hat der Rechnungsabſchluß für das Jahr 1847 im Auszuge folgende Geſtalt

ewonnen:
A. Einnahmen 3127 A 29 4 (Schul- und Pflegegeld, Verlooſung, Bei-

träge, Ertrag für gelieferte Gegenſtände)
B. Ausgaben 2262 A 3 9 (Buchhändler, Buchdrucker, Buchbinder, Schreib

und Zeichenmaterial, Tiſchler, Glaſer, Schloſſer, Feſtfreuden, Heizung, Be
kleidung, Verpflegung, Poftgeld, Dienſtverrichtungen, Material zu den weib-

lichen Arbeiten, Lehrergehalte und Verwaltung, Grundſtück u. Kleinigkeiten)
C. Beſtand: 865 25 7

Durch dieſes günſtige Reſultat ſind wir in den Stand geſetzt, neben unſerm Unter
richt noch eine Sonntagsſchule für die bereits aus der Anſtalt entlaſſenen erwachſenen,
hier und in der Nähe wohnenden Taubſtummen ins Leben zu rufen. Schließlich danke
ich von ganzem Herzen für die vielen Beweiſe der Liebe, welche die Anſtalt auch im
verwichenen Jahre genoß, und bemerke noch ganz ergebenſt, daß den hochverehrten
Gönnern der Anſtalt 14 Tage hindurch von 11 bis 2 Uhr die ſpecielle Jahresberech-
nung im Anſtaltslokale zur gefälligen Einſicht bereit liegt.

Klotz, Vorſteher der Anſtalt.

Bei meinem bevorſtehenden Localwechſel beabſichtige ich mein Lager
der neueſten Sammet-Weſten,

ſeidenen Weſten,
wollenen Weſten,
Piqué-Weſten,

ſchwarze Atlas-Weſten,
vorzüglich ſchöne ſchwarze und buntſeidene Halstücher,
ſeidene und wollene Shawls,
ſeidene Taſchentücher,
Shlipſe, Cravatten und Chemiſettes,

gänzlich zu räumen.
Die Preiſe ſämmtlicher Artikel ſind ſo billig geſtellt, daß eine ähnliche Gelegenheit

gut und billig zu kaufen, ſich nicht ſo leicht wieder darbieten wird.
Die Tuchhandlung von Ludwig Breitfeld,

gr. Steinſtraße Nr. 130.

Concert im Thuringer Bahnhof Salon.
Morgen, Freitag den 4. d. M., werden Tyroler Alpenſänger Franz Ki-

lian nebſt 2 Töchtern Franziska und Joſepha in ihrem National-Koſtüm
die Ehre haben ſich hören zu laſſen. Es werden die beliebteſten Tyroler und Steieri-
ſchen Alpengeſänge, ſo wie auch komiſche Lieder mit Jodeln vorgetragen, und F. Ki-
lian wird ſich beſonders auf ſeiner ſelbſt erfundenen Maſchinen Zither, ſo wie auch
auf der beliebten Streichzither beſtens zu empfehlen ſuchen. Anfang präciſe 4 Uhr.
Entrée à Perſon nach Belieben. Wir bitten um recht zahlreichen Beſuch, und laden
ganz ergebenſt ein.

Großer Volks Masken-Ein ſehr frequenter Gaſthof mit dabei

ball.befindlicher Bäckerei, etwas Acker, Wieſen

Reſtauration Schkeuditz.

V

m n

La

und Holzzubehörungen, in einem Dorfe,

Sonntag den 13. d. M.
welches über 1000 Einwohner zählt, un-

Reſtauration Schkeuditz.
weit Wittenberg gelegen, ſteht ſofort
unter ſehr annehmbaren Bedingungen mit

Sonnabend Schlachtefeſt und Wurſt-
ſchmaus Sonntag den 6. d. M. wilden

vollſtändigen Jnventar zu verkaufen. Nähe

Schweinsbraten.

res bei Supprian in Halle, Leipziger-
ſtraße Nr. 283.

Künftigen Sonntag als den 6. Februar
ladet zum Pfannkuchenfeſt ergebenſt ein

G. Thielicke.
Reſtauration bei Niemberg.

Die zum 7. d. M. in der gr. Ulrichs-
ſtraße Nr. 20 anberaumte Ritze'ſche Auc-
tion iſt bis auf weitere Anzeige hiermit
aufgehoben. Brandt.

Gebauerſche Buchdruckeret.

bei Albert Henſel.
Da mein [Meubles Magazin jetzt eine

ſehr große Auswahl modern und gut ge
arbeiteter Meubles, Spiegel (vorzüglich groß
in Barocke) und Polſterwaaren darbietet,
ſo erlaube ich mir daſſelbe zur gütigen
Beachtung beſtens zu empfehlen.

Heinrich Kretſchmann.
Halle, Brüderſtraße Nr. 221.

Tüchtige Arbeiter,
welche mit guten Atteſten verſehen find,
finden auf den Braunkohlengruben bei Kö
nigsau ſofort Arbeit; auch werden für
immer 12 15 Mann Arbeiter welche ver
heirathet ſein können, angenommen, erhalten
aber erſt zu Johanni l. J. Wohnung, und
können ſich deshalb jetzt melden. Das
Schichtlohn pro Sſtündige Schicht beträgt
für den Karrenläufer 77 für den
Lehrhäuer 8 2 h und für den Häuer
8 9 und tritt zu dem Schichtlohn
bei unterirdiſchen Arbeiten pro Sſtündige
Schicht noch 8 Oelgeld hinzu.

Königs au bei Aſchersleben,
den 30. Januar 1848.

Loſſe, Schichtmeiſter.

Wie hat es dem V. H. und den
B v. St. in R bei dem Borſten-
wiegen am 31./1. gefallen, und haben ſie
genug geſehen

Dem Gönner!
Was Dir, arger G-weſell, gebührte, ver

ſchweige ich klüglich
Weil ein giftiger Hauch ſchon trübet des

Spiegels Kryſtall.
Doch das Moos, Du Wurm! wie

weich auch ſonſt es und friedlich,
Merk's! die Schlange oft birgt, welche, ge

kitzelt, Dich beißt.

Stadttheater.
Donnerstag den 3. Februar: Zu ebener

Erde und im erſten Stock,
Poſſe in 3 Akten von Neſtroy.

Montag den 7. Febr. Zum 1lten Male:
Dorf und Stadt.

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Nachmittag 3 Uhr er-
folgte glückliche Entbindung ſeiner lieben
Frau, Emilie geb. Hertzſch, von einem
kräftigen und muntern Knaben zeigt Freun
den und Bekannten hierdurch ergebenſt an

Halle, den 1. Februar 1848.
Dr. jur. Müller.



Beilage zu Nr. 28 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt u. Land.
Donnerstag, den Z. Februar 1848.

Bekanntmachungen.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de

ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zurückgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Ab-
holung und Auslöſung hiermit aufgefordert.

1) An Hrn. Advecat Schütz in Stral
ſund. 2) An Hrn. Dr. Kahleiſen in
Radegaſt. 3) An Hrn. Kaufmann Mül-
ler in Altenburg. 4) An Hrn. Rum-
mel in Lauchſtädt. 5) An Friederike
Schmidt in Berlin. 6) An den Fü-
ſilier Herrmann in Magdeburg. 7) An
Amalie Hoffmann in Merſeburg.
8) An Demoiſelle Stahr in Magde-
burg. 9) An Madame Andraein San-
gerhauſen. 10) An Hrn. G. H. Kitt-
ner G Sohn in Bremen. 11) An
den Schuhmachermeiſter Zimmermann
in Seeſen. 12) An den Kupferſchmidt-
meiſter Bachſtein in Quedlinburg.
13) An Hrn. Roßenberg in Leipzig.
14) An Hrn. G. Piegler dahin. 15) An
den Windmüller Reiter in Teiche. 16)
An Demoiſelle Mertig in Gernitzz. 17)
An den Kreis-Feldwebel in Schkeuditz.

Halle, den 31. Januar 1848.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Bekanntmachung.
Die Pfarre zu Oberſchmon beſitzt in

der daſigen Flur folgende walzende Grund-
ſtücke:

1) 18 Acker Erde auf dem Weinberge
Nr. 11 des Flurbuchs

2) 2 Acker Erde hinter dem Rittergute
Nr. 37;

3) 1 Acker Erde daſelbſt Nr. 47;
4) 1 Acker Erde daſelbſt Nr. 49;
5) 4 Acker Erde daſelbſt Nr. 51;
6) 2 Acker Erde hinter der Pfarre Nr. 56;
7) 8 Acker Erde daſelbſt Nr. 66;
8) 2 Acker Erde auf den Steinbrüchen

Nr. 101;
9) 2 Acker Erde auf der Trift Nr. 136

10) 1 Acker Erde an der Geleitstafel Nr.
241;
6 Acker Erde auf der Hahne- Hufe

Nr. 286;
12) 4 Acker Erde daſelbſt Nr. 335;
13) 6 Acker Erde an der Trift Nr. 356;
14) 2 Acker Erde die Mücke an der Trift

Nr. 453;
15) 1 Acker daſelbſt Nr. 460;
16) 4 Acker Erde daſelbſt Nr. 479;
17) 1 Acker Erde auf dem Thalberge

Nr. 497
18) 18 Acker Erde an der Feldlücke Nr.

606

19)

19) 1 Acker Erde im Lohgrunde Nr. 636;

20) 36 Acker Erde hart an der Kleineich
ſtedter Höhe Nr. 682.

Von Seiten des Kirchenvorſtandes, wel
cher durch Atteſte der Ortsbehörde nachge-
wieſen, daß die Pfarre gedachte Grund
ſtücke eigenthümlich beſitze, iſt auf Erlaß
eines öffentlichen Aufgebots behufs Anle-
gung eines Hypothekenfoliums angetragen
und iſt deshalb ein Termin zur Anmeldung
etwaiger Real- Anſprüche auf dieſe Grund
ſtücke

auf den 31. Mai c. Vormittags 11 Uhr
an Gerichtsſtelle zu Oberſchmon anbe-
raumt, und werden hierzu alle unbekann-
ten Realprätendenten unter der Verwarnung
vorgeladen, daß ſie bei ihrem Ausbleiben
mit ihren Anſprüchen präkludirt und ihnen
deshalb ein ewiges Stillſchweigen auferlegt
werde.

Nebra, den 22. Januar 1848.

Das W gerichtOberſchmon.
Gerlach.

V. C.

Freiwillige Subhaſtation.
Die den Erben des Windmüller Mar-

tin Friedrich Chriſtian Puffky ge-
hörigen, in Oberfarnſtedt und deſſen
Flur belegenen Grundſtücke, nämlich:
A. das sub Nr. 37 belegene Hinterſättler

Gut mit Zubehör, taxirt auf 630
B. zwei Ackerpläne von zuſammen 7 Mor-

gen 47 [Ruthen, taxirt auf 488
ſollen am

18. Februar d. J. Vormittags
um 11 Uhr

an Gerichtsſtelle zu Farnſtedt in frei-
williger Subhaſtation vorkauft werden.

Schraplau, den 10. Januar 1848.
Adlich von Geuſau'ſches Patrimonial-

Gericht zu Farnſtedt.

Ein Landgut, eine Stunde von Brehna,
mit 84 Morgen Acker, 8 Morgen Wieſen,
großem Obſtgarten, die Gebäude in gutem
Zuſtande, ſoll für 8000 verkauft wer
den. Nachweis giebt das Commiſſions-Ge-
ſchäft F. Zeiſing in Brehna.

Einem hochgeehrten hieſigen und auswär
tigen Publikum die ergebenſte Anzeige, daß
ich mit einem ſtarken Transport guter ge-
rittener Mecklenburger Reit und Wagen-
pferde hier eingetroffen bin.

Halle, den 1. Februar 1848.
Louis Lözius.

Spielkarten,
aus der Fabrik von J. F. Teuſcher, ſo-
wohl durch Colorit als Haltbarkeit empfeh-

lend, bei J. G. Grosse.

Für wen ſüngen Menſchen, der die

Handlung erlernen will, und die nöthigen
Vorkenntniſſe beſizt, iſt in meinem Ge
ſchäft eine Stelle vacant. Derſelbe findet
Gelegenheit, ſich auf dem Comtoir, ſo wie
im Detail- Schnittgeſchäft auszubilden er
hält die Erlaubniß, das hieſige Jnſtitut zu
beſuchen, und findet Gelegenheit in fran
zöſiſcher und engliſcher Sprache ſich reiche
Kenntniſſe zu erwerben.

Rauda bei Rudolſtadt.
J. C. Nette.

Den Verkauf einer Waſſerkraft an
einem ſtarken Bach nebſt vor 3 Jahren
neu gebautem großen Gebäude, zur Anle-
gung einer Fournierſchneidemaſchine, Woll
ſpinnerei welche beide Branchen in der
Gegend ſehr lohnen ſo wie zu jedem
andern Geſchäft, außer Mahlmühle,
ſich paſſend, wird portofreie Anfragen, mit
N. R. bezeichnet, befördern die Expedition
des Hall. Couriers.

Ein in jeder Hinſicht praktiſcher und
und theoretiſch gebildeter Oekonomie- Ver
walter in den dreißiger Jahren, welcher
auf großen Gütern mit bedeutenden Bren
nereien conditionirt hat, wünſcht jetzt oder
zu Oſtern ein anderweitiges Unterkommen.
Auskunft ertheilt auf portofreie Anfragen
der Oekonomie-Jnſpector Hr. Kämmerer
in Schafſtädt.

Der Privat-Seeretair Louis
Krauſe wird gebeten, mir ſei-nen jetzigen Aufenthaltsort bal-
digſt anzuzeigen.

Halle, den Z. Febr. 1848.Fr. Ruprecht, Speiſewirth,
kleine Steinſtraße Nr. 236.

Auf der Braunkohlengrube Wilhelmi-
ne x beim Dreierhaus ſind jetzt noch ſehr
gute Kohlenſteine zu haben.

Thurm, Steiger.

Um mehrfachen Nachfragen zu begegnen,
habe ich die jetzt ſo beliebte Bimſtein-Seife
angefertigt, und empfehle ſolche einem ge-
ehrten Publikum zur geneigten Abnahme

beſtens. C. F. Kloſe.
Eine friſchmelkende Kuh mit dem Kalbe

iſt auf dem Rittergute verm Wo zu
verkaufen.

Bei dem Schmiedemeiſter Senff auf
dem Neumarkt ſtehet ein neuer zweiſpän
niger ſtarker Leiterwagen mit eiſernen Ach
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ſen und ſchmalen Felgen zum Verkauf.



Neue Schriften für VFärber.

Die Jndigofabrikation,
oder vollſtändige Angabe aller in und ausländiſchen Pflan
en, welche Jndigo enthalten, nebſt Anleitung zu deren
nbau, ſowie zu ihrer vortheilhaften Verarbeitung behufs

der JndigoBereitung. Von O. Huhnefeld. 8. Geh.
Preis 10

Die Jndigokupen.
Oder ausfuührliche Anweiſung zur rationellen und vortheil-
hafteſten Anſtellung und Führung aller älteren und ueu
erfundenen warmen und kalten Kuüpen, nebſt Angabe ver-
ſchiedener Mittel, beim Ausfärben in denſelben Jndigo zu
erſparen. Von O. Huhnefeld. Mit 4 Abbildungen.

8. Geh. Preis 15

Keine warme Kuüpe mehr!
Oder: Grundliche Anweiſung zu einer einfachen Löſung des
Jndigs und mit dieſer Löſung Wolle, Seide, Baumwolle
und Leinen zu färben, wodurch die bisherigen warmen und
kalten Kupen entbehrlich werden. Nebſt andern neuen Er
findungen in der Kuupenfuührung. Von Oscar Huühnefeld.

8. Geh. Preis 15
Th. Körber: Neues wohlfelles

Schwarz und Braun
auf Wolle, Baumwolle, Leinen und Seide ohne Eiſen und

ccthromſaures Kali. 8. Geh. Preis 15
Dieſes neue, höchſt vortheilhafte Verfahren, ein ſchönes,

echtes und dauerhaftes Schwarz und Braun zu färben, iſt für
jeden Färber und Fabrikanten von höchſtem Jntereſſe.

Sämmtlich vorräthig in der Schwetſchke'ſchen Sort.
Buchhandlung.

F.

r—»x]7 Mo

Für Lehrer und Seohüler,
Kaufleute, Fabrikanten, Techniker u. alle Freunde
i der französischen Sprache.

Rülise Ausgabe.
20 Wogen Lieferungen à 3 Sgr.

od. 9 r. Conv. M. S II Xr. Rheinl.

ten
5 We

e
e

S
2

Dictionnaire, 2 Vols.
Frangais-Allemand et Allemand-Frangais,

9te Auflage. 5Ster Stereotyp-Abdruck.
Umgearbeitet u. mit 45000 Wörtern u. Redensarten ver-

mehrt. 75Bog. complet 2 Thlr. 3 F. Conv. M. 3 FI. 36 Xr. Rh.
Für Schulen u. z. Selbstgebrauche.

Braunschweig, Verlag von George Westermann, ſ10,000 Exemplare wurden in 12 Monaten verbreitet

e

S
e ee he

Lehranstalten und Subscribentensammler
erhalten auf

Die Goldberger'ſchen
galvanoeleetriſchen

Rheumatismus Ketten
betreffend.

Vielfache Verwechſelungen veranlaſſen mich zu der Erklärung daß meine eigenthümlich conſtruirten galvanoelectriſchenhen e lmeeallern weder ihrer Form noch ihrem Weſen nach irgendwie eine Aehnlichkeit mit den ſogenannten 2Rheu

tismusAmulettens oder »Ableiterne haben und daß dieſelben in Halle nur bei Herrn F tmatism G. Meiſe, in Eisleben bei Herrn Anton Wieſe, in Merſeburg bei Herrnleben bei Herrn Rathmann F
ranz Laage, ſowie in Als-

Louis Garcke undFin Wettin bei Herrn Theodor Schreiber zu den Fabrikpreiſen vorräthig ſind.

J. T. 6 oldberger in TarnoWitZ, im Oberschles. Bergbezirh.
Fabrik, von galvanoelectriſchen Apparaten.

Gebauerſche Buchdruckevrei.
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